
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
02.21 - Jugendkoordinatorin 

 

 

Betrifft: Weiterführung der Sozialarbeit an den städtischen Grundschulen in Eberswalde 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Weiterführung der Sozialarbeit an den 3 

städtischen Grundschulen in Eberswalde bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 und er-

mächtigt den Bürgermeister, den entsprechenden Leistungsvertrag mit dem Berufsbildungs-

verein Eberswalde e. V. als Träger der Sozialarbeit an Schulen bis zum 31.07.2016 zu 

verlängern.  

 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem BBV e. V. das Umsetzungskonzept 

zur Sozialarbeit an den städtischen Grundschulen unter Berücksichtigung des Ergebnisbe-

richtes der mit der Bedarfserfassung beauftragten Arbeitsgruppe weiterzuentwickeln. Darüber 

hinaus erhält die Stadtverwaltung den Auftrag, die erforderlichen Aufwendungen für die Sozial-

arbeit an den Grundschulen im Haushalt für das Jahr 2016 zu veranschlagen. 

 
 

Eberswalde, den 27.03.2015 
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